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§ 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen Tischtennis-Sportclub 09 Delmenhorst und soll in das Vereinsregister eingetragen werden; 
nach der Eintragung führt er den Zusatz "e.V.". 
Der Verein hat seinen Sitz in Delmenhorst. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
§ 2. Der Zweck des Vereins 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Förderung 
sportlicher Übungen und Leistungen. Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 
 
§ 3. Erwerb der Mitgliedschaft 
Ordentliches Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Über den schriftlichen Antrag auf 
Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. Der Antrag soll den Namen, das Alter und die Anschrift des Antragstellers 
enthalten. 
Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstands, der mit Gründen zu versehen ist, kann der Antragsteller Beschwerde 
erheben. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand 
einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
Rechte: 

Alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben Sitz und Stimme in den Versammlungen des Vereins. Sie 
können für jedes Amt gewählt werden. 
Mitgliedsbeitrag: 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen und das Ansehen des Vereins zu wahren und die von ihnen zu zahlenden 
Mitgliedsbeiträge pünktlich zu entrichten. 
Arbeitsdienst: 

Alle aktiven Mitglieder sind verpflichtet, bei Bedarf des Vereines sonstige Leistungen in Form von Arbeits- und 
Dienstleistungen mit maximal 4 Arbeitsstunden jährlich zu erbringen oder die Erbringung von Arbeits- und 
Dienstleistungen durch die Leistung eines Geldbetrages (Abgeltungsbetrag) abzuwenden. 
Dieser darf die Höhe des Mitgliedsjahresbeitrages nicht überschreiten. Mitglieder, die das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sind von der Erbringung der Arbeits- und Dienstleistungen befreit.  
Die Beschlussfassung über  

− die Form und den Umfang der Beitragspflicht 
− die Höhe des Abgeltungsbetrages  
− Definition der Arbeits- und Dienstleistungen 

erfolgt durch die Mitgliederversammlung und wird in der Arbeitsordnung geregelt. 
 
§ 5. Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet 

a) Mit dem Tod des Mitglieds; 
b) Durch freiwilligen Austritt; 
c) Durch Streichung von der Mitgliederliste; 
d) Durch Ausschluss aus dem Verein. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Er ist zum Schluss 
eines Quartals unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zulässig. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger 
Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. 
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, falls es seine Pflichten verletzt, indem es sich unsportlich oder gesellschaftlich 
in hohem Maße unwürdig verhält. Vor der Entscheidung des Vorstandes ist dem Mitglied Gelegenheit zur Rechtfertigung 
zu geben. Der Ausschluss ist nur durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Hiergegen kann der Betroffene innerhalb von 
10 Tagen beim Vorstand Einspruch erheben. Über den Einspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit. Ein ausscheidendes Mitglied hat keine Ansprüche hinsichtlich des Vereinsvermögens. 
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§ 6. Mitgliedsbeiträge 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben, die Beiträge werden grundsätzlich vom Konto des Mitgliedes eingezogen. 
Die Höhe der Jahresbeiträge und deren Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Ehrenmitglieder und -
vorsitzende sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
§ 7. Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 
 
§ 8. Der Vorstand 
1. Der Vorstand besteht nach § 26 BGB aus drei Personen. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind 

vertretungsberechtigt.  
2. Die Aufgabenverteilung wird innerhalb des Vorstands intern geregelt. 
3. Es kann ferner ein erweiterter Vorstand ohne Vertretungsberechtigung, aber mit Stimmberechtigung vom Vorstand 

bestellt und abberufen werden. Die Bestellung der Mitglieder des erweiterten Vorstands wird von der 
Mitgliederversammlung bestätigt.  

 
§ 9. Die Zuständigkeit des Vorstands 
Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

4. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen; 
5. Einberufung der Mitgliederversammlung; 
6. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
7. Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung eines Jahresberichts; 
8. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern; 
9. Ehrung von Mitgliedern. 

Ehrenvorsitzende haben bei Vorstandssitzungen Rede- und Antragsrecht. 
 
§ 10. Amtsdauer des Vorstands 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, 
gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. 
Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der 
Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
 
§ 11. Beschlussfassung des Vorstands 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorstand einberufen werden. In 
jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Leiters 
der Vorstandssitzung. 
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung 
zu der beschließenden Regelung erklären. 
 
§ 11a. Vergütungen für die Vereinstätigkeit 
Alle Mitglieder arbeiten grundsätzlich ehrenamtlich und uneigennützig nach Maßgabe dieser Satzung und den in den 
Organen gefassten Beschlüssen. Verfahrensweisen und Aufgaben werden durch eine Geschäftsordnung geregelt. 
Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die 
Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung. 
Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung oder Aufwands- 
entschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 
Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für 
solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere 
Fahrtkosten, Reisekosten, Porto und Telefon. 
Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach seiner Entstehung geltend 
gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die 
prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 
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Von der Mitgliederversammlung können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über 
die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 
Weitere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung des Vereins, die von der Mitgliederversammlung erlassen und 
geändert wird. 
 
§ 12. Die Mitgliederversammlung 
In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied – auch ein Ehrenmitglied oder –vorsitzender- eine Stimme. 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des 
Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands; 

2. Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags; 
3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, Bestätigung von Mitgliedern des erweiterten Vorstands; 
4. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins; 
5. Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages sowie über die Berufung 

gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands; 
6. Ernennung von Ehrenmitgliedern und –vorsitzenden; 
7. Wahl der Kassenprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören 

dürfen. 
 
§ 13. Die Einberufung der Mitgliederversammlung 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst in den ersten vier Monaten, soll die ordentliche Mitgliederversammlung 
stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich oder per E-Mail unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem 
Verein schriftlich bekannt gegebene postalische Adresse bzw. E-Mail-Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der 
Vorstand fest. 
 
§ 14. Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 
Versammlung den Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der 
vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. 
Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer kann auch ein Nichtmitglied 
bestimmt werden. 
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, 
wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder das beantragt. 
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Zur Änderung der Satzung sowie zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von zwei Dritteln erforderlich. 
Für Wahlen gilt: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet 
eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die 
Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die 
einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderung soll der genaue Wortlaut 
angegeben werden. Während der Mitgliederversammlung besteht Rauchverbot. 
 
§ 15. Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich 
beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter 
hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung 
der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 
 
§ 16. Außerordentliche Mitgliederversammlung 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberufen werden, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche 
Mitgliederversammlung gelten die §§ 12, 13, 14 und 15 entsprechend. 
 
§ 17. Haftung 
Mitglieder des Vorstands haften dem Verein nur für grob fahrlässige und vorsätzliche Schädigung. 
Der Verein haftet den Mitgliedern gegenüber nicht für die bei den sportlichen Veranstaltungen eintretenden Unfälle oder 
Diebstähle in den vom Verein benutzten Turnhallen. 
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§ 18. Verbandszugehörigkeit 
Der Verein gehört dem Stadtsportbund Delmenhorst e.V. an und ist Mitglied des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen 
e.V. 
 
§ 19. Ehrungen 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft sind wie folgt vorgesehen:  

nach 15 Jahren Mitgliedschaft 
nach 25 Jahren Mitgliedschaft 
nach 40 Jahren Mitgliedschaft. 

Voraussetzungen für die Ehrung sind, dass die Mitgliedschaft nicht unterbrochen gewesen ist. 
 
§ 20. Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 14 festgelegten Stimmenmehrheit 
beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der stell- 
vertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Das Vereinsvermögen fällt der Stadt 
Delmenhorst zu, welche es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, sportliche Zwecke zu verwenden hat. Die 
vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird, 
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke oder bei Verlust seiner Rechtsfähigkeit. 
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